
Der rechnerische sowie zeichnerische Nachweis der notwendigen Stellpätze erfolgt im Rahmen 
des bauaufsichtlichen Verfahrens und ist Bestandteil der Bauantragsunterlagen. Im vorliegenden 
Fall steht der Nachweis der notwendigen Stellplätze noch aus und wurde seitens der 
Bauaufsicht eingefordert. Die Frist zur Einreichung der fehlenden Unterlagen ist noch gewahrt, 
somit kann zum jetztigen Zeitpunkt, da die Unterlagen noch nicht vorliegen, keine abschließende 
Aussage zu dem Stellplatznachweis getätigt werden. 
 


